Amtsgericht Schulungsstadt 1 Schulungsstadt, 31.01.2026

e-Aktendeckel

Eingangsdatum: 12.01.2026

Anhangigkeitsdatum:  12.01.2026 Sachgebiet: 18 Wohnungsmietsachen

Verfahrensart: Klageverfahren Streitwert: 2.500,00 Euro

Verfahrensstatus: weggelegt

In dem Rechtsstreit

1) Karla Neumann, Lange Stral3e 57, 12207 Berlin
- Klagerin -

2) Klaus Neumann, Lange Stral3e 57, 12207 Berlin
- Klager -

Prozessbevollmachtigter zu 1 und 2:
Rechtsanwalt Andreas Stephan Hermann, Willmanndamm 10, 10827 Berlin, Gz.: 1313

gegen

WGS Immobilien AG, vertreten durch d. Vorstand Jorg Zimmer, Charlottenstralle 4, 10823 Berlin
- Beklagte -

Prozessbevollmachtigter:
Rechtsanwalt Helmut Niggemann, Friesenstralle 1, 10965 Berlin, Gz.: mmm

Termine:

Datum Terminsart Uhrzeit von Raum

Verfahrenserhebungs-Nr. 11 27 C 1 1/26



/27 C 11 _26/Hauptakte/



Rechtsanuwalt Andireas Steplrian Hermanman

Willmanndamm 10
10827 Berlin
Telefon: 030 / 36442760

Sprechzeiten nach Vereinbarung

RA Andreas Stephan Hermann, Willmanndamm 10, 10827 Berlin Mem ZeiChen
(Bitte stets angeben)

Amtsgericht Schéneberg 1313

Grunewaldstralle 66/67 g’éﬁx'zom

10823 Berlin

Berlin, xx.xx.20xx

Klage

der Eheleute Klaus und Karla Neumann, Lange StralRe 57, 12207 Berlin
Klager,

Prozessbewlimachtigter: Rechtsanwalt Stephan Hermann
Willmanndamm 10, 10827 Berlin

gegen

die WGS Immobilien AG,
vertreten durch den Vorstand Jorg Zimmer
Charlottenstrale 4, 10823 Berlin
Beklagte

wegen Instandsetzung
vorlaufiger Gegenstandswert bis 2.500,00 €

Namens und in Vollmacht der Klager erhebe ich Klage und werde beantragen:

1. Die Beklagte wird verurteilt, in der Wohnung Nr. 04/2145-5412.04 im Hause Lange
StraBe 57, im 1. OG links in 12207 Berlin durch geeignete bauliche MaBnahmen die
Feuchtigkeitsschaden im Bad an der Decke und simtlichen Wanden einschlieBlich
Schidden am Putz und Anstrich zu beseitigen.

2. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Falls das Gericht ein schriftliches Vorverfahren anordnet, wird schon jetzt fiir den Fall, dass die
Beklagte nicht rechtszeitig ihre Verteidigungsabsicht erklart, der Erlass eines Versaumnisurteils im
schriftlichen Vorverfahren beantragt.

Begriindung
Beide Parteien schlossen am xx.xx.1996 einen Mietvertrag Uiber die Wohnung Nr. 04/2145-5412.04 im
Hause Lange Stralte 57, im 1. OG links in 12207 Berlin. Die vorbezeichnete Wohnung besteht aus 3
Y2 Zimmern, Kilche, Bad/Dusche mit WC, Diele, Balkon, Keller.

Beweis: Mietvertrag vom xx.xx.1996/ Anlage K1
Die Klager zeigten im Jahr 20xx der Beklagten Schimmel an der Decke im Bad an.
Mit Schreiben vom xx.xx.20xx bestatigte die Beklagte nach einer Vorortbesichtigung am xx.xx.20xx

Feuchtigkeitsschaden im Bad und erklarte, den Schimmel durch eine Fachfirma beseitigen zu lassen.

Beweis: Schreiben der Beklagten/ Anlage K2

Berliner Sparkasse, Konto-Nr. 123 456 7899 (BLZ: 100 500 00)
IBAN: DE61 10050000 1234 5678 99



Rechtsanuwalt Andireas Steplrian Hermanman

Die Beklagte kam zu folgendem Ergebnis (Auszug aus dem Schreiben vom xx.xx.20xx):

-m Ergebnis muss davon ausgegangen werden, das eine Verstopfung in der Fussbodenent-
wésserung beim Mieter, die (ber der Wohnung lhres Mandanten gelegen ist, urséchlich fiir die
Feuchtigk eitsschdden im Bad der Wohnung lhres Mandanten war.*

(Unterstreichung durch den Unterzeichnenden)

Eine abschlieRende Instandsetzung des Bades erfolgte nicht.

Der von der Beklagten beauftragte Malerbetrieb teilte den Klagern zunachst mit, dass nur ein
Voranstrich vorgenommen werden kann, da die Decke noch feucht sei und erst Anfang August 20xx
beabsichtigt sei einen weiteren Farbabstrich vorzunehmen. Dieser Farbanstrich konnte spater nicht
durchgefiihrt werden, da die Feuchtigkeit an der Baddecke immer noch zu hoch war.

Daher muss davon ausgegangen werden, dass die Instandsetzung der Fussbodenentwasserung beim
Maler Gber der Wohnung der Klager nicht beziehungs weise nicht ordnungsgemafl durch die Beklagte
durchgefiihrt worden war.

Beweis: Sachwerstandigengutachten

Der Feuchtigkeitsmangel mit Schimmelbildung liegt weiterhin vor.

Die nicht ordnungsgemafRe Instandsetzung der Fussbodenentwdsserung beim Mieter Uber der
Wohnung der Klager bestatigt der Arbeitsbericht der Firma GA — tec GmbH vom xx.xx.20xx, der die
Abluft im Auftrag der Beklagten im Bad der Klager Uberpriifen sollte.

Der Servicetechniker wies in seinem Arbeitsbericht darauf hin, dass die sichtbaren Wasserflecken im
Bad nicht durch das Baden der Klager verursacht wurde, da die Abluft im Bad gute Werte aufwies.

Beweis: Bericht der GA — tec GmbH vom xx.xx.20xx/ Anlage K3

Vielmehr sei Ursache der Wasserflecke eine defekte Fussbodenentwasserung in der dariber
liegenden Wohnung, so dass sich nach wie vor das Abwasser seinen Weg nach unten suche.

Mithin kam der Mitarbeiter der GA — tec GmbH zum gleichen Ergebniswie der Beklagte in ihrem
Schreiben vom xx.xx.20xx.

Mit Schreiben vom xx.xx.20xx Ubersendete der Unterzeichnende den oben genannten Arbeitsbericht
an die Beklagte und forderte unter Fristsetzung bis zum xx.xx.20xx um eine Stellungnahme zur
weiteren Vorgehensweise der Beklagten zur Instandsetzung.

Nach fruchtlosem Fristablauf teilte der Unterzeichnende der Beklagten mit, einen Klageauftrag auf
Instandsetzung seitens der Klager erhalten zu haben.

Es erfolgte bis zum heutigen Tag keinerlei Reaktion der Beklagten, so dass nunmehr die Erhebung
der Klage geboten ist.

Der Gegenstandswert bemisst sich hier anhand einer Minderungsquote von bis zu 25 Prozent gemaf
§ 41 Abs. 5 GKG.

Sollte das Gericht noch weiteren Sachvortrag fiir erforderlich halten, wird um einen richterlichen
Hinweis im Rahmen der Prozessleitung gebeten.

Beglaubigte und einfache Abschrift anbei

HHormann

Andreas Stephan Hermann
Rechtsanwalt

Berliner Sparkasse, Konto-Nr. 123 456 7899 (BLZ: 100 500 00)
IBAN: DE61 10050000 1234 5678 99



Amtsgericht Schulungsstadt 1 Schulungsstadt, 31.01.2026

27 C11/26

Verfligung

In Sachen

Neumann, K. u.a. ./. WGS Immobilien AG

2.1.

2.2.

Aufforderungen, Anordnungen und Hinweise
Es wird ein schriftliches Vorverfahren durchgefuhrt.
An die beklagte Partei ergehen gemaR § 276 ZPO folgende Aufforderungen:

Die beklagte Partei hat die Absicht der Verteidigung binnen einer
Notfrist von zwei Wochen

ab Zustellung der Klageschrift schriftlich anzuzeigen.

Belehrungen:

Die Frist kann nicht verlangert werden und ist nur dann gewahrt, wenn die Anzeige inner-
halb der Frist bei Gericht eingeht. Geht sie nicht innerhalb der Frist ein, kann dies zu ei-
nem Verlust des Prozesses fuhren. Das Gericht kann auf Antrag der Gegenpartei ein Ver-
saumnisurteil erlassen (§ 331 ZPO); in diesem Fall hat die sdumige Partei auch die Ge-
richtskosten und die notwendigen Auslagen der Gegenseite zu tragen (§ 91 ZPO). Aus
dem Versaumnisurteil kann der Gegner der sdumigen Partei gegen diese die Zwangsvoll-
streckung betreiben (§ 708 Nr. 2 ZPO).

Erklart die Beklagtenpartei, dass sie den Klageanspruch ganz oder teilweise anerkenne,
so wird sie ohne mundliche Verhandlung dem Anerkenntnis gemaf verurteilt werden; bei ei-
nem vollstandigen Anerkenntnis wirden nicht drei Gerichtsgeblhren, sondern nur eine Ge-
richtsgebuhr anfallen.

Sie hat auf das Klagevorbringen innerhalb von
zwei Wochen

nach Ablauf der oben genannten Notfrist schriftlich zu erwidern, wenn sie sich gegen die
Klage verteidigen will.

Belehrung gemaR §§ 277 Abs. 2, 296 Absitze 1 und 3 ZPO:

Die Frist ist nur dann gewahrt, wenn die Erwiderung vor Ablauf der Frist bei Gericht ein-
geht. Die beklagte Partei kann sich nur bis zum Ablauf dieser Frist gegen den Klagean-
spruch verteidigen und zum Beispiel Einreden und Einwendungen, Beweisangebote und
Beweiseinreden vorbringen. Wird die Frist versdumt, ist jegliche Verteidigung abgeschnit-
ten und in dem Prozess wird nur auf der Grundlage des klagerischen Sachvortrags ent-
schieden werden. Die Klageerwiderung, die erst nach Ablauf der gesetzten Frist, also ver-
spatet, eingeht, wird nur zugelassen, wenn sich dadurch der Rechtsstreit nicht verzogert



- Seite 2 -

oder wenn die Partei die Verspatung gentgend entschuldigt. Verspatete verzichtbare Ri-
gen, die die Zulassigkeit der Klage betreffen, kbnnen nur bei geniigender Entschuldigung
der Verspatung zugelassen werden.

Der Prozess kann also allein wegen einer Fristversaumnis verloren werden.

Die oben gesetzte Frist kann ausnahmsweise auf Antrag bei Vorliegen erheblicher Grinde
verlangert werden. Der schriftliche Antrag auf Fristverlangerung muss vor Fristablauf bei
Gericht eingehen. Die beklagte Partei kann ihre Erklarung auch zu Protokoll der Geschafts-
stelle des Gerichts abgeben. Falls dies bei einem anderen Amtsgericht geschieht, muss
das Protokoll innerhalb der Frist beim Prozessgericht eingehen.

2.3. Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt ist nicht vorgeschrieben.

Il. Wiedervorlage 1 Woche nach Fristablauf

Richter Schulungsstadt 1
Richter am Amtsgericht




Zu4

27 C 11/26
Erledigungsvermerk
Beteiligt Anz. Dokumentenart Beifligen Zustellart Datum
Unterschrift
Prozessbevoll- Beglaubigte Ab- formlos (elektr.)
machtigter der schrift der Verfii-
Klagerin zu 1, 2: gung Ziff. |
Andreas Ste-
phan Hermann
Beklagte: WGS Beglaubigte Ab- Klageschrift zustellen (Post- S Z
Immobilien AG schrift der Verfii- zustellungsauf- %
gung Ziff. | trag) ==

31.01.2026, AG1_Dozent, JSekr’in

Sch




Zu4

C11/26 SV

WGS Immobilien AG

v. d. d. Vorstand Joérg Zimmer
Charlottenstralle 4

10823 Berlin

Amtsgericht Schoneberg
Grunewaldstralle 66/67
10823 Berlin


Katja Dittrich
X


X X X X X X

Foter 7257

Peter Post

Zu4




Rechtsanwalt Helmut Niggemann

RA Helmut Niggemann, Friesenstralle 1, 10965 Berlin

Amtsgericht Schoneberg
Grunewaldstralie 66/67
10823 Berlin

Ihr Zeichen

C 11/26

In dem Rechtsstreit
Neumann u. a. ./. WGS Immobilien AG

wird beantragt,

FriesenstraRe 1, 10965 Berlin

Tel: (030) 6270027 Fax: (030) 62 70 92 09
Berliner Volksbank (BLZ 100 900 00) Kto. 987 654 3211
BIC: BEVODEBB IBAN: DE81 1009 0000 9876 5432 11

XX.XX.20XX
Sch

Mein Zeichen

mmm

Datum

XX.XX20xx

die Frist zur Klageerwiderung bis einschlieBlich xx.xx.20xx zu verléngern,

da hier zum Sachverhalt noch Klarungsbedarf besteht. In der Sache diirfte die Klage begriindet sin
und sich der Rechtsstreit bis ca. Ende dieses Monats erledigen kdnnen. Die bisherige Zeitplanung
unserer Mandantin sieht insoweit den xx.xx.20xx vor, ist jedoch davon abhangig, ob erforderliche

Reparaturmaflinahmen im Bad der Obermieter rechtzeitig abgeschlossen werden kénnen.

Beglaubigte und zwei einfache Abschriften anbei

igpgemann
Helmut Niggemann
Rechtsanwalt

Verfligung

1. Vermerk: Fristverlangerung antragsgeman
2. Mitteilung an Parteienvertreter

3. WV in 6 Wochen
XX.xx.20xx, Fischer

Zu 2. gef. + ab
AG1_Dozent
Justizsekretarin
Datum: 31. Januar 2026




Rechtsanwalt Andireas Stepiran Hermanun

Willmanndamm 10
10827 Berlin
Telefon: 030 / 36442760

Sprechzeiten nach Vereinbarung

RA Andreas Stephan Hermann, Willmanndamm 10, 10827 Berlin

Mein Zeichen
(Bitte stets angeben)
Amtsgericht Schéneberg 1313
Grunewaldstral’e 66/67
10823 Berlin XX.XX.20XX

8ch

Berlin, xx.xx.20xx

In dem Rechtsstreit
Neumann u. a. ./. WGS Immobilien AG

AZ: C 11/26

teile ich mit, dass nach Rulcksprache mit dem Klager, nunmehr die beanstandeten Mangel seitens der
Beklagten behoben worden sind. Namens und in Vollmacht des Klagers erklare ich die Hauptsachen fir
erledigt. Die Kostenlast hat die Beklagte zu tragen.

Ferner bitte ich um Streitwertfestsetzung.

Beglaubigte und einfache Abschrift anbei.

HHormann

Andreas Stephan Hermann
Rechtsanwalt

Berliner Sparkasse, Konto-Nr. 123 456 7899 (BLZ: 100 500 00)
IBAN: DE61 10050000 1234 5678 99



Amtsgericht Schulungsstadt 1 Schulungsstadt, 04.02.2026

27 C 11/26

Verfligung

In Sachen

Neumann, K. u.a. ./. WGS Immobilien AG

Die Klagepartei hat schriftsatzlich das Verfahren in der Hauptsache fur erledigt erklart. Die Be-
klagte hat gemaf § 91a Abs. 1 ZPO Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer Notfrist von
zwei Wochen ab Zustellung des Schriftsatzes.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Gericht liber die Kosten unter Beriicksichtigung
des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen durch Beschluss ent-
scheiden wird, wenn sich der Erledigungserklarung angeschlossen oder der Erledi-
gungserklarung nicht innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen seit der Zustellung des
Schriftsatzes widersprochen wird (§ 91a Abs. 1 ZPO).

Fir diesen Beschluss fallen drei Gerichtsgebiihren an.

Sofern die Beklagtenpartei keine rechtlichen Einwendungen gegen die urspringliche Klage und
die Erledigungserklarung hat, kann sie auch die Ubernahme der Kosten erklaren. Das Gericht
wird dann einen Beschluss mit dem Inhalt erlassen, dass die Beklagtenpartei die Kosten des
Rechtsstreits zu tragen habe. Fir diesen Beschluss fallt dann nur eine Gerichtsgebiihr an.

Eine ErmaRigung der Gerichtskosten auf eine Gebuhr tritt auch ein, wenn die im Beschluss ge-
troffene Kostenentscheidung einer zuvor mitgeteilten Einigung der Parteien Uber die Kostentra-
gung folgt, die Klagerseite eine Kostenlibernahmeerklarung abgibt oder eine Kostenentschei-
dung (z.B. aufgrund eines Ubereinstimmenden Verzichts der Parteien) nicht ergeht.

Eine Gerichtskostenermafigung kommt jedoch dann nicht in Betracht, wenn der Erledigung be-
reits ein anderes als ein Anerkenntnisurteil, Verzichtsurteil oder Urteil, das nach § 313a Abs. 2
ZPO keinen Tatbestand und keine Entscheidungsgriinde enthalt, oder nur deshalb Tatbestand
und die Entscheidungsgrinde enthalt, weil zu erwarten ist, dass das Urteil im Ausland geltend
gemacht wird (§ 313a Abs. 4 ZPO), vorausgegangen ist.

Il. Verfugung vom 04.02.2026 hinausgeben an:

Prozessbevollmachtigter der Klagerin zu 1, 2: An- formlos (elektronisch)
dreas Stephan Hermann

Prozessbevollmachtigter der Beklagten: Helmut zustellen (EB (Post))
Niggemann
mit Anlagen: Erledigterklarung



. Wiedervorlage 1 Woche nach Fristablauf

Richter Schulungsstadt 1
Richter am Amtsgericht




Zu 8

27 C11/26
Erledigungsvermerk
Beteiligt Anz. Dokumentenart Beifligen Zustellart Datum
Unterschrift
Prozessbevoll- | 1 Beglaubigte Ab- formlos (elektr.)
mdchtigter der schrift der Verfii-
Klagerin zu 1, 2: gung vom 04.02.2026
Andreas Ste-
phan Hermann
Prozessbevoll- 1 Beglaubigte Ab- Erledigterkla- | zustellen (EB
méchtigter der schrift der Verfii- rung (Post))
Beklagten: Hel- gung vom 04.02.2026 *

mut Niggemann

14.02.2026, AG1_Dozent, JSekr’in

Sch




Geschaftszeichen:

C 11/26

Amtsgericht Berlin Schéneberg

In Sachen

Empfangsbekenntnis

XX.XX.20XX
gch

Neumann, K. u.a. ./. WGS Immobilien AG wg. Forderung

bin ich zur Entgegennahme legitimiert und habe heute als elektronische(s) Dokument(e) erhalten:

Zu 8

Nr. Typ Datum des Schreibens Anzeigename
1 Zustelldokument Anschreiben zustellen
eine beglaubigte Abschrift der Verfligung vom xx.xx.20xx ,
2 Zustelldokument beglaubigte Abschrift des Schriftsatzes vom xx.xx.20xx
Datum:
XX.XX.20XX

Zustellungsempfinger oder Zustellungsempfangerin:

Helmut Niggemann (Unterzeichner/in)

Geschéftszeichen: mmm

Helmut Niggemann (Zustellungsempfanger/in)

NachrichtenlID der Justiz:

a26d205e0f304838b4ad8dd5aa7ael7a




Rechtsanwalt Helmut Niggemann

Friesenstrae 1, 10965 Berlin

Tel: (030) 6270027 Fax: (030) 62 70 92 09
Berliner Volksbank (BLZ 100 900 00) Kto. 987 654 3211
BIC: BEVODEBB IBAN: DE81 1009 0000 9876 5432 11

RA Helmut Niggemann, FriesenstralRe 1, 10965 Berlin

Amtsgericht Schoneberg
Grunewaldstralle 66/67 XX.XX.20XxX
10823 Berlin Sch
lhr Zeichen Mein Zeichen Datum
C 11/26 mmm XX.XX.20xX

In dem Rechtsstreit
Neumann u. a. ./. WGS Immobilien AG

schliel3t sich die Beklagte der Erledigungserklarung der Klager vom xx.xx.20xx unter Anerkennung
ihrer Kostentragungspflicht an.

Ziggpemann
Helmut Niggemann
Rechtsanwalt



Amtsgericht Schulungsstadt 1

Az.: 27C11/26

Beschluss

In dem Rechtsstreit

1) Karla Neumann, Lange Stral3e 57, 12207 Berlin
- Klagerin -

2) Klaus Neumann, Lange Strafte 57, 12207 Berlin
- Klager -

Prozessbevollmachtigter zu 1 und 2:
Rechtsanwalt Andreas Stephan Hermann, Willmanndamm 10, 10827 Berlin, Gz.: 1313

gegen

WGS Immobilien AG, vertreten durch d. Vorstand Jorg Zimmer, Charlottenstralle 4, 10823 Berlin
- Beklagte -

Prozessbevollmachtigter:
Rechtsanwalt Helmut Niggemann, Friesenstralle 1, 10965 Berlin, Gz.: mmm

hat das Amtsgericht Schulungsstadt 1 durch den Richter am Amtsgericht

Richter Schulungsstadt 1 am 14.02.2026 beschlossen:

1. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

2. Der Streitwert wird auf 2.500,00 € festgesetzt.

10




27 C 11/26 - Seite 2 -

Grunde:

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91a Abs. 1 ZPO.
Die Beklagtenpartei hat der Erledigterklarung der Klagepartei nicht widersprochen.

Die Kostenregelung entspricht einem Anerkenntnis oder einer mitgeteilten Vereinbarung der Par-

teien.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann sofortige Beschwerde (im Folgenden: Beschwerde) eingelegt werden.

Gegen Entscheidungen Uber Kosten ist die Beschwerde nur zulassig, wenn der Wert des Beschwerdegegen-
standes 300 Euro Ubersteigt.

Die Beschwerde ist nur zuldssig, wenn der Wert der Hauptsache 1.000 Euro Ubersteigt.
Die Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen bei dem
Amtsgericht Schulungsstadt 1

Schulstralle 27
15645 Schulungsstadt

oder bei dem
Landgericht Schulungsstadt 1
Schulstralle 27
15645 Schulungsstadt
einzulegen.

Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung, spatestens mit dem Ablauf von fiinf Monaten nach der
Verkundung der Entscheidung.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklarung zu Protokoll der Geschaftsstelle eines der ge-
nannten Gerichte. Sie kann auch vor der Geschéftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklart werden; die
Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei einem der oben genannten Gerichte eingeht.
Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erklarung enthal-
ten, dass Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt werde.

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 300 Euro Ubersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem
Amtsgericht Schulungsstadt 1
Schulstrale 27
15645 Schulungsstadt

einzulegen.

11




27 C 11/26 -Seite 3 -

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert spater als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
mit dem vierten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklarung zu Protokoll der Geschaftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschaftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklart werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe kdnnen auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail geniigt
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwaltin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behérde oder durch eine juris-
tische Person des 6ffentlichen Rechts einschlie3lich der von ihr zur Erfullung ihrer 6ffentlichen Aufgaben ge-
bildeten Zusammenschlisse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sei
denn, dass dies aus technischen Griinden voriibergehend nicht méglich ist. In diesem Fall bleibt die Uber-
mittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulassig, wobei die voriibergehende Unmdglichkeit bei der Er-
satzeinreichung oder unverzuglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische
Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente mussen
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Ubermittiungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
son versehen ist, darf wie folgt Ubermittelt werden:
- auf einem sicheren Ubermittlungsweg oder
- an das fir den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-
tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Ubermittiungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die
Verordnung Uber die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und Uber das be-
sondere elektronische Behoérdenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

Richter Schulungsstadt 1
Richter am Amtsgericht

12
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27 C 11/26
Erledigungsvermerk
Beteiligt Anz. Dokumentenart Beifligen Zustellart Datum
Unterschrift
Prozessbevoll- 1 Beglaubigte Ab- Zustimmung formlos

machtigter der

Klagerin zu 1, 2:

Andreas Ste-
phan Hermann

schrift des Beschlus-
ses vom 14.02.2026

zur Hauptsa-
chenerledigung

Prozessbevoll-
machtigter der

Beklagten: Hel-
mut Niggemann

1 Beglaubigte Ab-
schrift des Beschlus-
ses vom 14.02.2026

zustellen (elek-
tronisches EB)

14.02.2026, AG1_Dozent, JSekr’in

Sch




Geschaftszeichen:

C 11/26

Amtsgericht Berlin Schéneberg

In Sachen

Empfangsbekenntnis

Neumann, K. u.a. ./. WGS Immobilien AG wg. Forderung

XX.XX.20xX
Sch

bin ich zur Entgegennahme legitimiert und habe heute als elektronische(s) Dokument(e) erhalten:

Zu 12

Nr. Typ Datum des Schreibens Anzeigename
1 Zustelldokument Anschreiben zustellen
5 Zustelldokument eine beglaubigte Abschrift des Kostenbeschlusses vom
XX.XX.20XX
Datum:
XX.XX.20XX

Zustellungsempfinger oder Zustellungsempfangerin:

Helmut Niggemann (Unterzeichner/in)

Geschéftszeichen: mmm

Helmut Niggemann (Zustellungsempfanger/in)

NachrichtenlID der Justiz:

a26d205e0f304838b4ad8dd5aa7ael7a




Amtsgericht Schulungsstadt 1

27 C 11/26

Verfliigung:

Zum Dokument:
KLV xx.xx.20xx Klageschrift

1. Vermerk: Kosten gedeckt, siehe SKR (bis Seite 12)
2. Weglegen (2031)

AG1_Dozent
Justizsekretarin

Berlin, 14.02.2026

13




[27 C 11_26/Kosten/



Amtsgericht Schulungsstadt 1

Aktenzeichen: 27 C 11/26
Kurzrubrum: Neumann, K. u.a. ./. WGS Immobilien AG wg. Forderung
Abrechnungsname: F Vorschussanforderung (Anforderung durch KEJ) 31.01.2026

Diese Abrechnung ist abschlielRend freigegeben worden. Sie bedarf keiner Zweitfreigabe.

Tatbest. |Langtext Faktor/ |Wert Betrag Status Dz* |DG**
Anzahl ((EUR) (EUR) Bemerkung
1210 Verfahren im Allge- 3,0 2.500,00 376,50 | aktiv nein |[nein
meinen (KV-GKG GKG ab
1210) 01.06.2025

* DZ = Direktzuweisung des Tatbestandes ** DG = bei dem Tatbestand handelt es sich um durchlaufendes Geld

Gesamtbetrag:

376,50

Kostenschuldner:

Alternativer Rechnungsempfanger:

Anteil am zu verteilenden Betrag 1/1:
Endbetrag:

Kasseninformationen
Einforderungsart/Datensatzkennung:
Status:

Rechnungsnummer:
Weitere Kostenschuldner:
Zahlungsanzeige:

Klagerin Karla Neumann
Lange Stralte 57, 12207 Berlin, D
Prozessbevollmachtigter Andreas Stephan Hermann
Willmanndamm 10, 10827 Berlin, D, GZ: 1313
376,50
376,50

FV 31 Kostennachricht - Kasse -

Erstfreigabe am 31.01.2026 durch AG1_Dozent,
JSekr’in

842720003262

nicht vorhanden

angefordert

Erstfreigabe am 31.01.2026

AG1_Dozent, JSekr’in

Kostenbeamtin
XNX

Ausdruck durch: AG1_Dozent, JSekr’in
Datum Ausdruck: 31.01.2026 12:34:52 Uhr

Zweitfreigabe NICHT ERFORDERLICH

Verfligung:
1. Kosten gedeckt mit ZA Kosten BI. 2
2. Hr. Richter

XX.XX.20xx, Schmidt




= = Wenn der Betrag zum Soll steht, bitte diese Zah-
KOStenel nZIGh U ngSStel Ie lungsanzeige sofort an die Kosteneinziehungsstelle
. der Justiz zuriickgeben unter Angabe der Sollbuch-
der Justiz nummer!
Als Datum ist der Tag der Buchung angegeben.
Den Einzahlungstag teilt die Kosteneinziehungsstelle
XX.XX.20XX der Justiz nur auf besondere Riickfrage mit.
Sch Maschinell hergestellte Zahlungsanzeigen bediirfen
keiner Unterschrift.
Amtsgericht Schoneberg
Zahlungsanzeige
tiber die Einzahlung von Gebiihren und Strafen
. WEG Betrag
Datum Einzahlerangaben BEH. EGSTA-Nr. EURO
xx.xx.20xx  Rechtsanwalt Andreas Stephan Hermann
C 11/26 SB | 52145874
Neumann u. a. ./. WGS Immobilien AG 376,50

Kosten erfordert Kosten BI. 1




Amtsgericht Schulungsstadt 1

Aktenzeichen: 27 C 11/26
Kurzrubrum: Neumann, K. u.a. ./. WGS Immobilien AG wg. Forderung
Abrechnungsname: F Schlusskostenrechnung 14.02.2026

Diese Abrechnung ist abschliel’end freigegeben worden. Sie bedarf keiner Zweitfreigabe.

Tatbest. |Langtext Faktor/ |Wert Betrag Status Dz* |DG**
Anzahl ((EUR) (EUR) Bemerkung
1211 ErmaRigte Verfah- 1,0 2.500,00 125,50 | aktiv nein |[nein
rensgebuhr GKG ab
(KV-GKG 1211) 01.06.2025

* DZ = Direktzuweisung des Tatbestandes ** DG = bei dem Tatbestand handelt es sich um durchlaufendes Geld

Gesamtbetrag: 125,50
Kostenschuldner: Klagerin Karla Neumann
Lange Stralte 57, 12207 Berlin, D
Alternativer Rechnungsempfanger: Prozessbevollmachtigter Andreas Stephan Hermann
Willmanndamm 10, 10827 Berlin, D, GZ: 1313
Anteil am zu verteilenden Betrag 0/0: 0,00
- Zahlungen / Sollstellungen: 376,50
= Uberschuss: -376,50
+ Verrechnung: 125,50
auf den Restbetrag d. Bekl WGS Immobili-
en AG
Endbetrag: -251,00 Kost18

Kasseninformationen

Einforderungsart/Datensatzkennung: FV 41 Absetzung und Léschung von Kosten

Status: Erstfreigabe am 14.02.2026 durch AG1_Dozent,
JSekrin

Rechnungsnummer: 842720003618

Bankverbindung zur Rlckerstatt./Léschung HINWEIS:
An die Kosteneinziehungsstelle der Justiz wurde kei-
ne Bankverbindung Ubermittelt.

Kostenschuldner: Beklagte WGS Immobilien AG
Charlottenstral’e 4, 10823 Berlin
Anteil am zu verteilenden Betrag 1/1: 125,50
- Verrechnung: 125,50
von dem Uberschuss d. Kl Karla Neumanr
Endbetrag: 0,00

Ausdruck durch: AG1_Dozent, JSekr’in
Datum Ausdruck: 14.02.2026 04:38:29 Uhr 1 (2)




27 C 11/26

Kasseninformationen

Status:

Einforderungsart/Datensatzkennung:

----- keine Ubermittlung

Erstfreigabe am 14.02.2026 durch AG1_Dozent,
JSekr’in

Erstfreigabe am 14.02.2026

AG1_Dozent, JSekr’in
Kostenbeamtin

Ausdruck durch: AG1_Dozent, JSekr’in
Datum Ausdruck: 14.02.2026 04:38:29 Uhr

Zweitfreigabe NICHT ERFORDERLICH

2 (2)



Kassenanordnung

Nr.

fiir die Sollanderung oder Zuriickzahlung von Kosten KLB

Amtsgericht Schulungsstadt 1

Gesch.-Nr.: 27 C 11/26

HJ 2026

0620-11101

Sache: Neumann, K. u.a. ./. WGS Immobilien AG wg. Forde-

rung

Herr Rechtsanwalt Andreas Stephan Hermann, Willmanndamm 10, 10827 Berlin
GZ: 1313

1 Empfanger IBAN: DE61 1005 0000 1234 5678 99
Zahlung erfolgt an Prozessbevollmachtigten.
2 Betrag 251,00 EUR
in der Sachakte Zahlungen 376,50 EUR
3 sind entrichtet: Davon verrechnet auf andere Partei 125,50 EUR
Bei der KEJ stehen zum
4 Soll
Nicht verbrauchter Vorschuss Summe 251,00 EUR
5 Begriindung der Sollande-
rung oder Riickzahlung Kosten 0,00 EUR
Uberschuss 251,00 EUR
Sachlich richtig und rechnerisch richtig. | Bescheinigung Eingangstempel der KEJ
Der Erlass der Kassenanordnung ist auf der | Die Angaben zu Nr. 3 Uiber die Entrich-
Urschrift der Kostenrechnung vermerkt. | tungsart und Betrage sind richtig.
Durchschrift der Kassenanordnung ist zu den
Sachakten genommen.
Berlin, 14.02.2026 Berlin, 14.02.2026
AG1_Dozent, Justizsekretarin Unterschrift und Amtsbezeichnung
Nur von der Kosteneinziehungsstelle auszufiillen!
von den zu Nr. 4 angegebenen Betragen sind:
eingegangen EGStA-Nr EUR
Zurlckzuzahlen EUR
EGStA-Nr EUR
EGStA-Nr EUR] Im Soll zu vermindern bei:
- EUR
EGStA-Nr KSB-Nr. EUR
Summe EUR
KSB-Nr. EUR
nicht eingegangene KSB-Nr. EUR r
nicht eingegangene KSB-Nr. EUR KSB-Nr. EUR
nicht eingegangene KSB-Nr. EUR
Summe EUR Berlin, den

Sachbearbeiter

Kassenleiter/Sachbearbeiter

An die KEJ Berlin




Altstadter Ring 7, 13597 Berlin
Fernruf (Vermittlung):

(030)90 157 -0

Intern: (91 57) 0

Durchwahl: siehe Apparat

Konto: Postbank Berlin

IBAN D20 1001 0010 0000 3521 08
BIC PBNKDEFFXXX

Kosteneinziehungsstelle der Justiz

Kosteneinziehungsstelle der Justiz, Altstadter Ring 7, 13597 Berlin

Herr Rechtsanwalt
Andreas Hermann
Willmanndamm 10

10827 Berlin

Behorde Ihr Zeichen Sache Apparat Datum
Amtsgericht Schulungs- 1313 Neumann, K. u.a. ./. WGS Immobilien

stadt 1 AG wg. Forderung

27 C 11/26

Kassenzeichen: Bitte bei allen Schreiben und Zahlungen angeben!

Sehr geehrte Dame! Sehr geehrter Herr!

[ ] Der nachstehend berechnete Betrag von €, der an Sie zurlckzuzahlen ist,
wird lhnen demnachst zugehen.

[ ] Der mit der Kostenrechnung zum Kassenzeichen angeforderte Kos-
tenbetrag ist nach der nachstehenden Kostenrechnung
-nicht mehr zu zahlen- nur noch in Héhe von € zu zahlen.

[ ]1Sie werden gebeten, den vorbezeichneten Betrag binnen zwei Wochen -unter Benutzung des bei-
liegenden Uberweisungsvordrucks- auf das oben bezeichnete Konto der Kosteneinziehungsstelle
der Justiz einzuzahlen oder zu uberweisen.

Wichtige Hinweise [X] Zutreffendes ist angekreuzt
Einzahlungs- oder Uberweisungskosten fallen Ihnen zur Last.

Der Betrag darf nicht in Gerichtskostenmarken entrichtet werden. Der Uberbringer dieser Rechnung
ist zum Empfang des Geldes nicht berechtigt. Nach Ablauf der Zahlungsfrist ist die zwangsweise
Einziehung ohne weitere Mahnung zulassig.

Durch die Zahlung wird die Erinnerung oder Beschwerde gegen den Kostenansatz nicht ausge-
schlossen. Erinnerung und Beschwerde entbinden aber nicht von der Verpflichtung zur vorlaufigen
Zahlung des angeforderten Betrages.

Mit freundlichen Grifen



Behorde: Amtsgericht Schulungsstadt 1
Geschiftszeichen: 27 C 11/26
Sache: Neumann, K. u.a. ./. WGS Immobilien AG wg. Forderung
Rechnungsdatum: 14.02.2026
Kostenrechnung
Lfd. Gegenstand des Kostenansatzes gemaR Kost | Wert des Gegen-| Es sind zu
Nr. GKG ab 01.06.2025 Verz.-Nr. standes zahlen
EUR EUR
1 ErmaRigte Verfahrensgebihr (KV-GKG 1211) 1211 2.500,00 125,50
davon sind zu zahlen: 0,00
hierauf sind gezahlt/zum Soll gestelit: 376,50
verrechnet auf andere Partei 125,50
zu erstatten/im Soll zu I6schen: 251,00

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Kostenrechnung steht lhnen als Rechtsbehelf die unbefristete Erinnerung zu.

Die Erinnerung kénnen Sie einlegen, entweder

- durch Einreichung einer Erinnerungsschrift bei dem oben genannten Gericht oder

- durch Erklarung zu Protokoll der Geschéftsstelle bei dem oben genannten Gericht.

Bitte beachten Sie, dass Sie die Erinnerung nicht bei der Kosteneinziehungsstelle der Justiz einlegen kénnen,

sondern nur bei dem Gericht, bei dem die Kosten angefallen sind.

Durch die Zahlung wird die Erinnerung gegen die Entscheidung nicht ausgeschlossen.

Auch wenn Sie Erinnerung einlegen, entbindet Sie das aber nicht von der Verpflichtung zur vorldufigen Zahlung

des angeforderten Betrages.



Amtsgericht Schulungsstadt 1 Schulungsstadt, 14.02.2026

27 C11/26

Verfugung

1.
2.
3.

Der Geschéaftsstelle zur Bescheinigung der in Spalte 3 angegebenen Betrage.
Urschrift der Kost 18 mit Reinschrift Kost 19 zur Kosteneinziehungsstelle der Justiz senden.
Erteilung der Kost 18 auf Urschrift der Kostenrechnung / dem Zahlungsnachweis vermerken.

zu 1. erl.

Zu 2. gef. + ab

zZu 3. erl.
AG1_Dozent
Justizsekretarin
Datum: XX.xX.20xXx




Amtsgericht Schulungsstadt 1 Schulungsstadt, 14.02.2026

27 C11/26

Verfliigung

1. Folgendes Schreiben fertigen:

anliegende Kost18 erhalten Sie mit der Bitte um weitere Veranlassung.

2. Schreiben Nr. 1 hinausgeben an:

Kosteneinziehungsstelle der Justiz formlos

AG1_Dozent, JSekr’in
Urkundsbeamtin der Geschaftsstelle



27 C 11/26
Erledigungsvermerk

Zu9

Beteiligt

Anz. Dokumentenart

Beifligen

Zustellart

Datum
Unterschrift

Kosteneinzie-
hungsstelle der
Justiz

1 Original des Schrei-
bens Nr. 1

formlos

14.02.2026, AG1_Dozent, JSekr’in

Sch




	1313
	Hermann
	Peter Post
	Peter Post
	Rechtsanwalt Helmut Niggemann
	Friesenstraße 1, 10965 BerlinTel: (030) 6270027 Fax: (030) 62 70 92 09
	Neumann u. a. ./. WGS Immobilien AG
	die Frist zur Klageerwiderung bis einschließlich xx.xx.20xx zu verlängern,
	Niggemann
	1313
	Hermann
	E m p f a n g s b e k e n n t n i s
	Rechtsanwalt Helmut Niggemann
	Friesenstraße 1, 10965 BerlinTel: (030) 6270027 Fax: (030) 62 70 92 09
	Neumann u. a. ./. WGS Immobilien AG
	Niggemann
	E m p f a n g s b e k e n n t n i s



